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Beilage: Außenhandel des Schutgebieles im Kalenderjahre 1904.

Amtlicher Teil.

Geletze; Perordnungen der Reichsbehörden; Verträge.

Allerhöchste Ordre, betreffend Anrechnung von Kriegsdienstjahren.
Ich bestimme: . . :

1. Im Anschluß an Meine Ordre vom 29. September v. J.: Den im Jahre 1906 an der

Niederwerfung des noch andauernden Herero-Aufstandes in Südwestafrika beteiligten Deutschen wird das
Jahr 1905 als Kriegsjahr angerechnet, sofern in diesem Jahre die Beteiligung mindestens elnen Monat
betragen hat oder die Teilnahme an einem Gefecht vorliegt. " ,

Hat die Beteiligung in den Jahren 1904 und 1905 zusammenmindestens einen Monat in fort-
laufender Zeit betragen, so ist dasjenige Jahr, in welches die längere Beteillgung fällt, als ein Kriegsjahr
anzurechnen, sofern keines der beiden Jahre bereits sonst als Kriegsjahr zu erhöhtem Ansatz kommt.

« 2. Die zur Zeit noch andauernde Niederwerfung der im Jahre 1904 im südlichen Teil des süd-

westafrikanischen Schutzgebiets ausgebrochenen Hottentotten-Aufstände gilt im Sinne der 8§ 23 und 60 des
Gesetzes, betreffend die Pensionlerung und Versorgung der Militärpersonen des Reichsheeres und der
Kaiserlichen Marine, sowie die Bewilligungen für die Hinterbliebenen solcher Personen vom 27. Juni 1871,
des § 1 des Gesetzes vom 31. Mal 1901, betreffend Versorgung der Kriegsinvallden und der Kriegs-
hinterbliebenen, sowie des § 49 des Reichsbeamtengesetzes vom 31. März 1878 als Feldzug.
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Den an der Niederwerfung dieser Aufstände im Sinne des vorerwähnten § 23 beteiligten
Deutschen wird das Jahr 1904 bzw. 1905 als Kriegsjahr angerechnet, sofern in einem der Jahre die
Beteiligung mindestens einen Monat betragen hat oder die Teilnahme an einem Gesfecht vorliegt.

Hat die Betelligung in den Jahren 1904 und 1905 zusammen mindestens einen Monat in fort-

laufender Zeit betragen, so ist dasienige Jahr, in welches die längere Beteillgung fällt, als, ein Kriegsjahr
anzurechnen, sofern keines der beiden Jahre sonst als Kriegsjahr zu erhöhtem Ansatz komm

. Als Tellnehmer an der Niederwerfung der Aufstände im g inhbunen Schutzgebiet

gelten diejenigen Deutschen, welche
a) zwecks Verwendung in Südwestafrika die Grenzen des Deutschen Reichs überschritten oder die

heilmischen Gewässer verlassen haben, und zwar bis zu dem Zeitpunkte der Rückkehr in die

Heimat oder der Entlassung im Ausland,sich berelts im Ausland befanden und während der Dauer der vorbezeichneten kriegerischen
Unternehmungen im Zusammenhang mit ihnen in Südwestafrika Verwendung gefunden haben.
Glücksburg, den 12. Oktober 1905. ·

gez. Wilhelm I. R.
ggez. Fürst von Bülow.

An den Reichskanzler (Oberkommando der Schutztruppen und Reichs-Marine-Amt).

Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika wegen Abänderung der

Verordnung vom 17. September 1903, betreffend Befeuerungs= und Betonnungs-

gebühren. Vom 26. September 1905.

r § 4 der Verordnung, betreffend Befeuerungs= und Betonnungsgebühren für die Häfen der
veutschofsekacd Küste vom 17. September 19037) erhält folgende Fassung:

„Einheimische Schiffe (Art. XXXI der Generalakte der Brüsseler Antisklaverelkonferenz vom
2. Juli 1890) mit Ausnahme der im § 10 Ziffer 1 der Gouvernementsverordnung vom 1. März 1893
bezeichneken Fahrzeuge haben eine Hafenabgabe von 5 Rupien mit der Maßgabe zu entrichten, doß sie von
Jahr zu Jahr durch die jeweils einmalige Zahlung die Berechtigung erwerben, unbeschadet der zollpolizei-
lichen und sonstigen polizeilichen Vorschriften jeden Hafen an der deutschostafrikanischen Küste anzulaufen.

le Hafenabgabe wird von den ausländischen Schiffen in dem ersten von ihnen angelaufenen Hafen
des Schutzgebiets für die Dauer des laufenden Kalenderjahres und von den unter der deutschen Flagge

fahrenden Schlffen bei der Ausstellung bezw. Erneuerung des Flaggenattestes (88 3, 4 der Gouvernements=

verordaung von 1. März 1893) für die Dauer der bewilligten Berechtigung erhoben."“
n § 12 Absatz 1 der Gouvernementsverordnung vom 1. März 18983 bezeichnete Gebühr für

die i“ie des Flaggenattestes wird vom 1. Oktober 1905 ab auf 10 Ruplen herabgesetzt.

Daressalam, den 26. September 1905.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Graf von Götzen.

Polizei-Verordnung des Gonverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die

Karawanserei in Bagamojo. Vom 22. September 1905.

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes in Verbindung mit der Verfügung des Reichs-
konzlers vom 27. September 1903 wird hiermit verordnet, was folgt:

1. Alle nach Bagamojo kommenden auswärtigen Träger nebst deren Anhang müssen in der
Karawanserei der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft Unterkunft nehmen.

§ 2. Das Lagern außerhalb der Stadt Bagamoio innerhalb einer Zone, die im Westen vom
Kingant von seiner Mündung bis zur Mtonifähre und im Süden von einer Linie, die von der Mtonifähre
längs des Kinganidammes bis zur Höhe von Kigongonl und von dort geradlinig bis zu einem Punkt der
Meeresküste 1500 m nordwestlich des Dorfes Kaule führt, ist nur abgefertigten Karawanen gestattet.

§ 3. Die für jeden Träger zu entrichtende Gebühr beträgt:

a) bei einem Aufenthalt bis zu 14 Tagen 25 Heller,
b) bei einem längeren Aufenthallt.. 50 =

*) Vgl. Deutsches Kolonialblatt 1903, S. 574.
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Karawanen, die Bagamojo nur passieren und daselbst nächtigen, haben pro Person und Tag 1 Heller
zu entrichten.

§ 4. Von der Entrichtung der Gebühr sind befreit:
a) Hilfsleute (Weiber, Boys, Kinder, die keine anderen Lasten tragen, als die für die Karawane

bestimmten Gebrauchsgegenstände, wie Kochgeschirr, Zelte, Matten usw.),
b) Leute aus dem Bezirk Baggmojo, die zum Verkauf ihrer Landeserzeugnisse nach der Stadt kommen.

§ 5. Die Heenbanerels Brb — ist auch von den auswärtigen Trägern zu entrichten, die dem

Verbot der §§ 1 und 2 zuwider oder mit besonderer Erlaubnis des Bezirksamts außerhalb der Kara-

wanserei und innerhalb der Zone genächtigt haben.
6. Die Karawanserel-Gebühr ist von dem Unternehmer jeder von Bagamojo abgehenden

Karawane zu zahlen. »

7. Der auf Grund der Verordnung vom 30. September 1892 erforderliche Karawanenschein
ist vom Bezirksamt nur dann auszustellen, wenn der Nachweis erbracht ist, daß die Karawanserei-Abgabe

entrichtet ist.
Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft hat das Recht, innerhalb der in § 2 erwähnten Zone

durch eigene Leute, welche mit einem vom Bezirksamt Bagamojo ausgestellten Ausweis versehen sein müssen,
eine Kontrolle auszuüben, ob die Karawanserei-Gebühren gezahlt sind.

§5 8. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Geldstrafen bis zu 500 Rupien

oder Haft bestraft.
§ 9. Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1905 in Kraft.

Daressalam, den 22. September 1905.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Graf v. Götzen.

Zusatzverordnung zur Verordnung, betreffend Abänderung des für das Schutz-
gebiet Deutsch-Neu-Guinena mit Ausschluß des Infelgebietes der Karolinen,

Palau und Marianen gültigen Zolltarifs vom 12./21. September 1904.
Vom 25. Juli 1905.

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900, S. 813) und auf Grund
des § 5 der Verfügung des Reichskanzlers, betreffend die seemannsamtlichen und konsularischen Befugnisse
und das Verordnungsrecht der Behörden in den Schutzgebieten Afrikas und der Südsee, vom 27. Sep-

tember 1908 bestlmme ich hlermit, was folgt:

§ 1. Von der Verzollung ist ferner befreit: Denaturlerter Brennspiritus.
§5 2. Diese Verordnung tritt in Krast mit Wirkung vom 10. Februar lf. Is. ab.

Herbertshöhe, den 25. Juli 1905.

Der Kaiserliche Gouverneur.

" Hahl

Perspnalien.
. Seine Majestät der Kalser und König haben Allergnädigst geruht, dem vortragenden Rat
im Auswärtigen Amt, Geheimen Legationsrat v. König, die Erlaubnis zur Annahme und Anlegung des
ihm von Seiner Majestät dem Sultan verliehenen Osmanie-Ordens zwelter Klasse, dem vortragenden Rat
im Auswärtigen Amt, Wirklichen Legationsrat Dr. Seitz, die Erlaubnis zur Annahme und Anlegung des
ihm von Seiner Majestät dem Sultan verliehenen Medschidie-Ordens zweiter Klasse und dem Vorsteher der
Geheimen Registratur der Kolontal-Abtellung, Geheimen Hofrat Biermann, die Erlaubnis zur Annahme
und Anlegung des ihm von Seiner Majestät dem Sultan verliehenen Osmanie-Ordens dritter Klasse
zu erteilen.

Seine Moajestät der Kgiser und König haben Allergnädigst geruht, dem vortragenden Rat
im Auswärtigen Amte, Wirklichen Legationsrat Dr. Gleim, und dem Mitglied der Kaiserlichen Biologischen

Anstalt für Land= und Forstwirtschaft, Regierungsrat Dr. Walter Busse in Berlin, den Roten Adler-Orden
vierter Klasse zu verleihen.
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Seine Majestät der Kaiser und Könighaben Allergnädigst geruht, den Regierungsräten
Wilhelm Knake in Hamm, Wilhelm Hansen in Berlin und Richard v. Spalding ebenda durch Aller-
höchsten Erlaß vom 30. September den Roten Adler-Orden vierter Klasse zu verleihen.

Kaiserliche Schuttruppen.

Schutztruppe für Deutsch-Ostafriko.
A. K. O. vom 24. Oktober 1905.

Dr. Groß, Oberarzt der Landwehr 1. Aufgebots (Hagenau) am 25. Oktober d. Is., aus dem Heere aus-

gelchieden und mit dem 26. Oktober als Oberarzt, mit Patent vom 18. Juli 1902 in der Schutz-
angestellt.

Ullrich, an u•rüs#enzar der Reserde (Rottwell), nach erfolgtem Ausscheiden aus der Marine

als Oberarzt, mit Patent vom 27. Januar 1908 in der Schutztruppe angestellt.

Schutztruppe für Südwestafrika.
A. K. O. vom 17. Oktober 1905. 4

v. Pusch, Oberleutnant im 4. Hannoverschen Infanterie-Reglment Nr. 164, kommandiert zur Dienftleistung
beim großen Generalstabe, am 25. Oktober aus dem Heere ausgeschieden und mit dem

26. Oktober d. Is. im Feldvermessungstrupp der Schutztruppe angestellt.

A. K. O. vom 19. Oktober 1905.

Am 31. Oktober aus der Schutztruppe ausgeschieden und am 1. November d. Is. im Heere wieder angestellt:

Deimling, Oberst, unter Verleihung des Ranges und der Gebührnisse eines Brigade-Kommandeurs, als
Abteilungs-Chef im großen Generalstabe,

Quade, Major im Generalstabe unter Überweisung zum großen Generalstabe, im Generalstabe der Armee;

die Oberleutnants:

von Beesten im 2. Feldregiment, im 5. Westfälischen Infanterie-Regiment Nr. 53 u
Groos in der II. Feldartillerie-Abteilung, im Feldartillerie-Regiment et snh Graf Waldersee

(Schleswigschen) Nr. 9;
die Leutnants:

Effnert im 2. Feldregiment, dieser unter Beförderung zum Oberleutnant, vorläufig ohne Patent, mit
einem Dienstalter vom 15. Dezember 1904, im 2. Lothringischen Pionier-Bataillon Nr. 20,

Kermens im 2. Feldregiment, im Füsilier-Regiment Prinz Helnrich von Preußen (Brandenburgischen) Nr. 86,
linger im 2. Feldregiment, im Infanterie-Regiment Herzog von Holstein (Holsteinschen) Nr. 85,

B9l- Rheinbaben im 2. Feldregiment, im 2. Garde Ulanen-Regiment,
v. Tümpling im 2. Großherzoglich Selir chen Feldartillerle-Regiment Nr. 61,Frhr. v. Maltzahn in den Ersatz-Kompagnien des 1. Feldregiments, im Ulanen-Regiment Kaiser

Alexander II. von Rußland (1. Brandenburgischen) Nr. 3,

v. Stülpnehel in der Garde-Moschtnen-Gewehr-Abtellung Nr. 2.

Dr. Richert, Oberarzt bei den Feldlazaretten der Schuzztruppe, aus dieser ausgeschieden und beim
3. Niederschlesischen Infanterie-Regiment Nr. 50 wieder angestellt.

Müller, Leutnant im 2. Feldregiment, und
Dr. Müller, Oberarzt, — am 31. Oktober d. Is. behufs Rücktritts in Königlich Bayerische Militärdienste

aus der Schutztruppe ausgeschieden.

Es werdenbesordert:

zu überzähligen Majors:

die Hauptleute:

Puder, im 1. Feldregiment, unter Enthebung von der Stellung als Kompagniechef und Versetzung in das
2.Feldregiment,

Wilbelmi, im 1. Feldregiment, unter Enthebung von der Stellung als Kompagniechef,
Trott, beim Stabe des Eisenbahn-Bataillons;

zum Hauptmann:
Gundel, Oberleutnant, Führer der 2. Felbelegoophen Ablellin.
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zum Rittmeister:

Graf v. Königsmarck, Oberleutnant, Konimandeur des Pferdedepots;

zu überzähligen Hauptleuten:
die Oberleutnants:

v. Zülow, im 1. Feldregiment, dieser unter Versetzung in das 2. Feldregiment.
Pfeffer, im 2. Feldregiment, dieser unter Versetzung in die 2. Etappen-Kompagnie,
Gräff, Frhr. v. Schönau-Wehr, v. Bentivegnt und Streitwolf;

9 zu Oberleutnants:

die Leutnants:

Rückforth, Führer der Feldsignal-Abteilung,
Lange, im Eisenbahn-Bataillon, dieser unter Versetzung in die 4. Etappen-Kompagnie und

ehmann. 5§W

Ein vordatiertes Patent ihres Dienstgrades erhalten:

die Hauptleute:

v. Koppy, Kompagniechef im 2. Feldregiment, vom 1. Oktober 1900, unter Versetzung in das 1. Feld-
tegiment,

Dürr, Führer der Maschinengewehr--Abteilung vom 27. Januar 1899 und
v. Kleist, Chef der 1. Ersatzbatterie, vom 15. September 1901 sowie
Graf v. Saurma-Jeltsch, Oberleutnant, vom 17. Mai 1902.

Es werden versetzt:

Dannert, Oberleutnant, Adjutant beim Stabe des Etappenkommandos Süd, in die 1. Etappen-
kompagnie, und

Anz, Oberleutnant in der 1. Etappenkompagnie, als Adjutant zum Stabe des Etappenkommandos Süd.

Mueller, Oberstleutnant, im Anschluß an den ihm durch Ordre vom 22. Juli d. Is. bis zum 30. Sep-

tember gewährten Nachurlaub, ein weiterer dreimonatiger Nachurlaub zur Wiederherstellung der
Gesundheit nach Deutschland bewilligt.

Verfügung »

des Reichskanzlers (Oberkommando der Schutztruppen) vom 19. Oktober 1905.

Fehland, Kienow und Ignee, Proviantamtsaspiranten, mit dem 26. Oktober 1905 unter übernahme
in die Schutztruppe zu Proviantamtsassistenten ernannt.

Schutztruppe für Kamerun.
A. K. O. vom 19. Oktober 1905.

Kirch, Oberleutnant, Antrag um Belassung bei der Schutztruppe auf weitere 2 Jahre genehmigt.
v. Knobloch, Hauptmann und Kompagniechef, aus der Schutztruppe ausgeschieden und als Rittmeister

und Eskadronchef im Schleswig-Holsteinschen Dragoner-Regiment Nr. 13 wieder angestellt.

Seine Majestät der Kaiser und König haben Allergnädigst geruht, den nachbenannten
Osfizieren usw. der Schutztruppe für Südwestafrika die Erlaubnis zur Anlegung der ihnen verliehenen
nichtpreußischen Orden zu erteilen, und zwar: s

des Großherzoglich Mecklenburg-Strelitzschen Verdienstkreuzes für Auszeichnung im Kriege: dem evan-
gelischen Feldgeistlichen, Divisionspfarrer Schmidt;

des Ehrenkreuzes vierter Klasse mit Schwertern des Fürstlich Schaumburg-Lippischen Hausordens dem
Leutnant von Petersdorff-Campen im 2. Feldregiment;

der Fürstlich Schaumburg-Lippischen Militärverdienstmedallle: dem Sanitätsunteroffizier Burkert und
den Reitern Gemke und Roesenberger.
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Verlustliste Ar. 48

der Raiserlichen Schutztruppe fllr Sildwestafrika bei den Kämpfen gegen die aufständischen Eingeborenen.

—

#
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12.

13.
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—

60

Gefallen:
Am 23. September beim Überfall der Station Oas:

. Reiter Maximilian Ecker, früher im Königlich Bayerischen 1. Plonier-Bataillon.

Am 4. Oktober an der Wasserstelle Gobas südwestlich Keetmannshoop:

. Reiter Otto Hoffmann, früher im Feldartillerie-Regiment Prinz August von Preußen (1. L#tthauischen)
Nr. 1. -

Am 6. Oktober im Gefecht bei Jerusalem:

 LTeutnant Johannes Surmann, früher im Königlich Württembergischen Feldartillerie-Regiment König
Karl (1. Württembergischen) Nr. 18.

Am 12. Oktober im Patrouillengefecht am oberen Tsub:

4Reiter Jörgen Clausen, früher im Infanterie-Regiment Herzog von Holsteln (Holsteinschen) Nr. 85,
Kopfschuß.

Am 12. Oktober auf Patrouille bei Besondermald:

 Reiter Karl Schicke, früher im 6. Thüringischen Infanterie-Regiment Nr. 95.

Am 16. Oktober auf Patrouille in der Nähe der Seeißberge:

 Reiter Rudolf Köhler, früher Landwehrbezirk Bremerhaven.
 MReiter Valentin Feickert, früher im 2. Großherzoglich Hessischen Dragoner-Regiment (Leib-Dragoner-

Regiment) Nr. 24
.Relter Ebmund Schmied, früher im 9. Westpreußischen Infanterie-Regiment Nr. 176.

r—i

Am 17. Oktober (Ort noch nicht bekannt):

 Reiter Friedrich Märtens, früher im Infanterie-Regiment von der Goltz (7. Pommerschen) Nr. 54.

Am 24. Oktober im Gefecht bei Gorabis:

Reiter Friedrich Bosien, früher im 1. Lelb-Husaren-Regiment Nr. 1.
Reliter Karl Grabowski, früher im Großherzoglich Mecklenburgischen Füsilier-Regiment Nr. 90,
zuletzt Landwehrbezirk Soest.
Reiter Hermann Mecklenburg, früher im Infonterie-Regiment von Wittich (3. Kurhesfischen) Nr. 83.
Reiter Heinrich Schrader, früher im Hannoverschen Pionier-Bataillon Nr. 10.

Verwundet:

Am 5. Oktober auf Patrouille am Kutiprevier:

. Sergeant Karl Voß, früher im Großherzoglich Mecklenburgischen Feldartillerie-Regiment Nr. 60,

leicht, Schuß linke Schulter, rechte Wade.
 Gefreiter Adalbert Kowalewsky, früher bei der III. Matrosen-Artillerie-Abteilung, zuletzt Land=

wehrbezirk Hanau, leicht, Schuß rechte Schulter.
 Gefreiter Heinrich Prange, früher im Infanterie-Regiment Lübeck (3. Hanseatischen) Nr. 162, leicht,

Schuß linke Schulter.

Am 9. Oktober auf Patrouille bei Besondermaid:

 Gefreiter Hermann Börner, früher im Torgauer Feldartillerie-Regiment Nr. 74, leicht, Fleischschuß
linken Unterschenkel.

 Reiter Karl Seeber, früher im 3. Thüringischen Infanterie-Regiment Nr. 71, schwer, Knochenschuß
rechten Unterschenkel.

Am 13. Oktober beim Überfall einer Kolonne bei Zwartfontein:

4 Unteroffizier Josef Pytlik, früher im 2. Oberschlesischen Feldartillerie-Regiment Nr. 57.

Am 16. Oktober bei Verfolgung von Viehräubern zwischen Haribes und Auchaß:

 n Unteroffizier Gerhard Weiz#zel, früher im Oldenburgischen Dragoner-Regiment Nr. 19, schwer, links-
seitiger Brustschuß.

Am 16. Oktober auf Patrouille in der Nähe der Seeisberge:

 Gefreiter Karl Gölfert, früher im Könlglich Bayerischen 2. Jäger-Bataillon, Schuß rechten Unterarm,
Streifschuß Kinn und Brust.

.Reiter Nikolaus Golda, früher im 4. Niederschlesischen Infanterie-Regiment Nr. 51, Schuß rechten
Oberarm und linken Unterschenkel.
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10. Reiter August Labahn, früher im 1. Pommerschen Feldartillerie-Regiment Nr. 2, Schuß linken
Unterarm und linke Hüfte.

· Am 17. Oktober bei Aminuis:

11. Laereier Friedrich Kammholz, früher im 2. Garde-Dragoner-Regiment Kaiserin Alexandra von
ußland.

Am 20. Oktober beim Überfall der Farm Voigtland:

12. Reiter Franz Nowack, früher im Königlich Sächsischen Schützen= (Füsilier= Regiment Prinz Georg
Nr. 108, leicht, Schuß linke Hand.

An Verwundung gestorben:

Unteroffizier Fritz Winzer, früher im Niederschlesischen Pionier-Bataillon Nr. 5, am 23. Oktober
im Feldlazarett 7 Maltahöhe an seiner im Gefecht bel Nuhib westlich Haruchas am 13. September

erlittenen schweren Verwundung, gestorben.
Vermißt:

Unteroffizier Johannes Lünemann, früher im Maydeburgischen Dragoner-Regiment Nr. 6, zuletzt
Landwehrbezirk Diedenhofen, seit 7. Oktober auf Patrouille in Gegend Kutiprevier.

An Krankheiten gestorben:
Im Lazarett Swakopmund-:

1. Militärkrankenwärter Gustav Jung, früher im Infanterie-Reglment Kaiser Wilhelm (2. Großherzoglich
essischen) Nr. 116, am 9. Oltober an Typhus und Darmblutung.

2. wegsfreiwilliger Reiter Joseph Schmidt, am 11. Oktober an Typhus und Ruhr.
3. Reiter Otto Langner, früher im Grenadier-Regiment König Friedrich III. (2. Schlesischen) Nr. 11,

am 17. Oktober an Typhus.

* In Seeis:

4. Unteroffizier Alphons v. Winkler, früher im Telegraphen-Bataillon Nr. 1, am 10. Oktober an

Herzschwäche.
Im Feldlazarett Bethanien:

5. Reiter Wilhelm Grabih, früher im 1. Garde-Regiment zu Fuß, am 11. Oktober an Typhus.

Im Lazarett Keetmanshoop:
6. Reiter Gustav Lange, früher im 2. Hannoverschen Dragoner-Regiment Nr. 16, am 12. Oktober

an us.

Tupb In der Krankensammelstelle Gochas:

7. Gefreiter Heinrich Braun, früher im 1. Kurhessischen Infanterle-Regiment Nr. 81, am 12. Oktober
an Lungenentzündung.

Im Lazarett Windhuk:
8. Gefreiter Franz Krafczyk, früher im 2. Oberschlesischen Feldartillerle-RegimentNr.57,zuletztLand-

wehrbezirk Kattowitz, am 18. Oktober an Bauchfellentzündung.
9. Gefreiter Karl Kelch, früher im Dragoner-Regiment von Wedel (Pommerschen) Nr. 11, am 20. Oktober

kn Herzschwäche nach Lungenentzündung. ’

. In der Krankensammelstelle Kanas:

10. Reiter Georg Berger, früher im Niedersächsischen Feldartillerie-Regiment Nr. 46, am 20. Oltober

an Typhus.
Im Feldlazarett 12 Lüderitzbucht:

11. Relter Hermann Kahlert, früher im Elsenbahn-Regiment Nr. 1, am 21. Oktober an Herzschwäche

nach Typhus.
12. Reiter Alfred Mix, früher im Pionier-Bataillon Fürst Radziwill (Ostpreußischen) Nr. 1, am 25. Ok-

tober an Herzschwäche nach Typhus.

Im Feldlazarett Hasuur:

13. eier —* Burghardt, früher im 2. Kurhesfischen Infanterle-Regiment Nr. 82, am 21. Oktober
an Typhus.

Verunglückt:
Reiter Albert Bartsch, früher im Infanterie-Regiment Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklen-
burg-Schwerin (4. Brandenburglschen) Nr. 24, am 20. Oktober im Orangefluß beim Baden ertrunken.
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